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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Ein ungewöhnlicher Lehrgang, ein ungewöhnliches
Team, ein ungewöhnlicher Abschluss
Am letzten Sonntag (30.05.2021)
endet für 22 Männer und 8 Frauen
ein Lehrgang den es vorher so
noch nicht gegeben hat. Als Ein-
steigerlehrgang soll dieser Lehr-
gang junge Menschen (und auch
Quereinsteiger) in ihrem Ent-
schluss bestätigten im wahrsten
Sinne Feuer und Flamme zu sein.
Aber alles kam anders. Aber ent-
gegen 2020 konnte die Ausbil-
dung wenigstens stattfinden.
Entsprechend den Begrenzungen
wegen Corona COVID-19-SARS2
musste die Theorie in 25 Stunden
komplett als Online Schulung er-
folgen. Für Ausbilder und für den
Feuerwehrbereich etwas vollkom-
men neues.
Der Praxisteil mit 44 Stunden
konnte als Präsenzausbildung ab
dem 08. Mai stattfinden. Streng
getrennt nach den Ausrückeberei-
chen erlernte man die praktischen
Vorgaben in drei Gruppen ge-
trennt an den Standorten Glan-
Münchweiler (11 Teilnehmer:in-
nen), Schönenberg-Kübelberg (14
Teilnehmer:innen) und Waldmohr
(9 Teilnehmer:innen)
Durch die drei Ausbildungs-Stand-
orte war es erforderlich ein höhere
Zahl an Ausbildern zu organisie-
ren somit kamen rund 2300 Aus-
bildungsstunden zusammen.
Im Beisein von Brand- und Kata-
strophenschutzinspekteur Nor-
bert Braun, Bürgermeister Chris-
toph Lothschütz und Wehrleiter
Heiko Dörr konnten 30 Teilneh-
mer:innen ihren Ausbildungs-
nachweis in Empfang nehmen, na-
türlich streng nach Standorten ge-
trennt an den jeweiligen Feuer-
wehrhäusern in Schönenberg-Kü-
belberg, Glan-Münchweiler und
Waldmohr.

50. Jahrgang - 23. Woche -
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- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Zuständig ist der Bereitschaftsdienst-
zentrale im Westpfalzklinikum Kusel, I.
Flur 1, Tel.: 116 117.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Marktplatz 4: dienstags und frei-
tags ab 20.00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte (Tag und Nacht einsatzbe-
reit): DRK-Rettungswache Schönen-

berg-Kübelberg, Rathausstraße 8, Te-
lefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Ambulanter Pflege- und
Betreuungsdienst
Inhaber W. Tremmel & M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16,
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr,
Tel. 06373/508641 Wir sind rund
um die Uhr für Sie erreichbar.

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen Bü-
rozeiten Probleme bei der Wasserver-
sorgung (Rohrbrüche, Undichtigkei-
ten, Druckabfälle usw.) auf oder er-
kennen Sie sonstige Unregelmäßig-
keiten an öffentlichen Anlagen (Aus-
fall der Straßenbeleuchtung, plötzli-
che Fahrbahnänderungen usw.) so ru-
fenSiefürdasGebietderVerbandsge-
meinde Oberes Glantal dieTelefon-Nr.
0171 / 5065303 an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in Zu-
sammenhang mit der Abwasserbe-
seitigung oder an Gewässern (z.B.
Gewässerverschmutzungen, Öl-
spuren) so rufen Sie für den Bereich
der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Wieder unterwegs Dienstag und Don-
nerstag. Die Bürgerbusse stehen ak-
tuell für alle „medizinischen“ Fahrten
zur Verfügung.
Anmeldung: Montag und Mittwoch,
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
buchung@buergerbus-og.de
www.buergerbus-og.de

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-Miesenbach und Landstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn, Tel.
06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112
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Kennenlerntag
Liebe Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte unserer zukünftigen
Erstklässler der Grundschule
Schönenberg-Kübelberg im Schul-
jahr 2021/2022 am Freitag, den
25.06.2021 um 12:00 Uhr findet
ein Kennenlernnachmittag in der
Ganztagsschule in Angebotsform
der Grundschule Schönenberg-
Kübelberg statt.
Dieser Nachmittag endet um
15.30 Uhr.
Es sind alle herzlich nach tel. An-
meldung eingeladen, sich einen

Nachmittag in der Ganztagsschule
anzuschauen.
Wir bitten Sie um telefonische An-
meldung (06373-9871) oder per
Mail (sekretariat@grundschule-
sk.bildung-rp.de) zu diesem Ken-
nenlernnachmittag.
Laut unseres Hygienekonzeptes
besteht Maskenpflicht.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Gutzeit,
Rektorin

Elternabend für die Eltern der
zukünftigen Erstklässler
Liebe Eltern,

hiermit möchte ich Sie darüber in-
formieren, dass der geplante El-
ternabend vom 17.06.2021, wie
folgt digital stattfindet:
15.06.2021 - 19:30 Uhr
Ev. Kindertagesstätte „Regenbo-
gen“ / Waldkindergarten Sch-Kbg
16.06.2021 - 19:30 Uhr
Kath. Kindertagesstätte „St. Va-
lentin“

17.06.2021 - 19:30 Uhr
Kindertagesstätte „Kleine Strol-
che“ / Prot. Kindertagestätte Gries

Sie erhalten dafür über Ihre, bei der
Schulanmeldung angegebene E-
Mail Adresse den Zugangslink ca. 1
Woche vorher zugeschickt. Dieser
Abenddientdazu, IhnenwichtigeIn-
formationen über den Schulbeginn
Ihres Kindes an die Hand zu geben:
• Lehrwerke

• Unterrichtsmaterial
• Unterrichtszeiten
• Allgemeine Hinweise für den

Schulalltag
• und vieles mehr...
Der Kennenlernnachmittag für un-
sere zukünftigen Ganztagskinder
findet am Freitag, den 25.06.2021
von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr in
den Räumlichkeiten der Ganztags-
schule statt.
Das Schulleitungsteam

Verkehrsraumeinschränkungen
1. Ort, Straße: Börsborn, Siedlungs-
straße
Art der Sperrung: Vollständige Sper-
rung des Gesamtverkehrs
Zeitraum: 07.06.2021 – 25.06.2021

In der Zeit vom 07.06.2021 bis
25.06.2021 wird in Börsborn die Sied-
lungsstraße vollständig gesperrt.
EineUmleitungist leidernichtmöglich,da
es sich hier um eineSackgasse handelt.
Information an die Anlieger erfolgt zeit-
nah durch die bauausführende Firma.
Bei Rückfragen steht Ihnen die Stra-
ßenverkehrsbehörde der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal unter 06373/
504-231 gerne zur Verfügung.

2. Ort, Straße: Börsborn, Ortsdurchfahrt
(Hauptstraße – Kreisstraße 8)
Art der Sperrung: Vollständige Sper-
rung des Gesamtverkehrs
Zeitraum: 14.06.2021 bis voraussicht-
lich 05.11.2021

In der Zeit vom 14.06.2021 bis voraus-
sichtlich 05.11.2021 wird in Börsborn
die Hauptstraße (Ortsdurchfahrt – K

8), Teilabschnitt Einmündung Sied-
lungsstraße bis Steinbacher Straße
wegen Wasserleitungserneuerungsar-
beiten und Verlegung eines Regenwas-
serkanals für den Durchgangsverkehr
vollständig gesperrt.
Die offizielle Umleitungsstrecke er-
folgt über Schönenberg-Kübelberg

im Gebiet der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
und Gries sowie Nanzdietschweiler
und wird ausgeschildert.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Stra-
ßenverkehrsbehörde der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal unter 06373/
504-231 gerne zur Verfügung.

Das Fundamt Waldmohr
meldet
Im Bürgerbüro Waldmohr
wurden ein Smartphone
(Fundort Waldmohr, Spar-
kasse) und ein Schlüssel-
bund (Fundort Breitenbach,
Nähe Zahnarztpraxis) als
Fundsache gemeldet.

Wer Eigentumsansprüche
geltend machen kann, mel-
det sich bitte im Bürgerbüro
Waldmohr der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal,
Tel.: 06373/504-220 oder -
221.

Das Fundamt
Schönenberg-Kübelberg
meldet
Im Bürgerbüro Schönenberg-
Kübelberg wurde eine grauwei-
ße Langhaar-Katze (Fundort:
Dunzweiler) als Fundtier ge-
meldet.

Wer Eigentumsansprüche gel-
tend machen kann, meldet
sich bitte im Bürgerbüro Schö-
nenberg-Kübelberg der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glan-
tal, Tel. 06373/504-210

Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf
unserer Homepage unter der Adresse www.vgog.de abrufbar.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Wieder unterwes Dienstag und Donnerstag

Die Bürgerbusse stehen aktuell für alle „medizinischen“ Fahrten zur Verfügung.
Anmeldung: Montag und Mittwoch, 14:00-16:00 Uhr: 06373-504 108

buchung@buergerbus-og.de; www.buergerbus-og.de
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister

10558958_30_3

wal_b103_amtsb.03

9. Januar 2021 Seite 3AMTSBLATT

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister



9. Projektaufruf zur Einreichung von
„Ehrenamtlichen Bürgerprojekten“ bei der
Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Westrich-Glantal
Vereine, Initiativen, NGO sowie Privatpersonen erhalten in Form von Projektaufrufen die
Möglichkeit, „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“ bei der LAG Westrich-Glantal einzureichen
und eine LEADER-Förderung zu erhalten.
Für den 9. Projektaufruf für „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“ gelten die folgenden Rah-
menbedingen:

Bitte beachten Sie folgende weitere Hinweise:
• Es muss ein konkreter Projektträger benannt werden
• Mit dem Projekt darf noch nicht begonnen worden sein
• Es ist eine Förderung von 2.000 € bzw. 3.000 € möglich (gültig ab 26.01.2021)1
• Projektträger können pro Förderperiode max. fünf Mal eine Förderung über Ehrenamt-
liche Bürgerprojekte erhalten (gültig ab 26.01.2021)1
• Die Förderung wird nach Einreichung von Rechnungen ausgezahlt
• Das Projekt muss bis zum 31.10.2021 umgesetzt und abgerechnet worden sein
Themenbereiche:
Ehrenamtliche Bürgerprojekte können, nach den Regelungen der LAG Westrich-Glantal, zu
allen drei Handlungsfeldern der LILE einen Beitrag leisten. Die Handlungsfelder lauten:
• Nachhaltiges Wirtschaften vor Ort
• Leben in zukunftsfähigen Gemeinden
• Naturnahe Erholung aktiv gestalten
Näheres zu den Handlungsfeldern ist in der regionalen Strategie (LILE) auf den Seiten 33
bis 47 nachzulesen. Die LILE ist auf der Website www.westrich-glantal.de unter Downlo-
ads zu finden.
Auswahlkriterien:
Der Vorstand des LAG Westrich-Glantal e.V. stellt das Entscheidungsgremium dar, das
über die Förderwürdigkeit aller eingereichten Bürgerprojekte entscheidet. Durch die Ver-
fügung über öffentliche Gelder ist er einer transparenten Auswahl der Vorhaben anhand

einer Checkliste verpflichtet. Die Checkliste ist ebenfalls auf der Website der LAG We-
strich-Glantal einsehbar oder kann beim Regionalmanagement angefragt werden.
Förderablauf:
Nach der Auswahlsitzung werden alle lokalen Akteure, die eine Projektbeschreibung
eingereicht haben, über das Ergebnis informiert. Wurde das Projekt zur Förderung aus-
gewählt, schließen die LAG und der Akteur eine Zielvereinbarung, die alle Rahmenbedin-
gung der Förderung regelt. Der Akteur geht in Vorleistung und bekommt nach Abgabe
eines Durchführungsberichts die vereinbarten Kosten von der LAG erstattet.
Ansprechpartner/in für Rückfragen:
Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um LEADER, die Projektkonzeption, -förderung
und -abwicklung ist die LEADER-Regionalmanagerin Frau Rocío Fernandez-Suarez (Tel.:
06302/9239-23, E-Mail: rocio.fernandez-suarez@entra.de).
Das Regionalmanagement ist werktags zwischen 09:00 und 16:00 Uhr und nach Verein-
barung erreichbar.
Der LAG Westrich-Glantal e.V. bittet um Beachtung, dass nur vollständig und korrekt aus-
gefüllte Projektbeschreibungen inklusive aller nötigen Anlagen in die Projektauswahl
einbezogen werden können!
Weitere Informationen:
Weitere wichtige Informationen, die lokale Akteure bei der Einreichung seines Projekts-
teckbriefs unterstützen, sind auf der Website www.westrich-glantal.de der LAG We-
strich-Glantal zu finden. Dazu gehören:
• Karte der LEADER-Region Westrich-Glantal: Nur in den aufgeführten Gemeinden kön-

nen Projekte umgesetzt werden. Ausnahmeregelungen sind möglich, bitte kontaktie-
ren Sie hierzu vorab das Regionalmanagement.

• Lokale Ländliche Entwicklungsstrategie der LAG Westrich-Glantal: Hier werden alle
thematischen Bereiche beschrieben, in denen Projekte mit einer LEADER-Förderung
umgesetzt werden können.

• Projektbeschreibung für Bürgerprojekte in der LAG Westrich-Glantal: Diese ist in aus-
gefüllter Form zum oben genannten Stichtag bei den oben genannten Adressen einzu-
reichen, inkl. aller nötigen Unterlagen.

• Checkliste zur Projektauswahl: Auf diesem Weg kann sich der Projektträger informie-
ren, anhand welcher Kriterien sein Projekt vom LAG-Vorstand bewertet wird und ent-
sprechende Bezüge in seine Projektbeschreibung aufnehmen.

• Anhang 1 der Vereinssatzung: Das Dokument fasst zusammen, aus welchen Personen
sich der LAG-Vorstand zusammensetzt.

Kottweiler-Schwanden, den 19.05.2021

Neues aus dem Verbandsgemeinderat Oberes Glantal
Pressemitteilung, Neues aus dem Verbandsgemeinderat Oberes Glantal.
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die
Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse.
Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am 25.05.2021
folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Pumpstation Glan-Münchweiler; Stromanschluss durch Pfalzwerke Netz

Die Variante 1 mit neuem Stromanschluss in Verlängerung der Brunnenstraße und
Wandlermessschrank kann beauftragt werden.

Stadt Waldmohr, Ausbau der Tal- und Bruchstraße
Die Wasserversorgung in der Talstraße sowie der Regenwasserkanal in der Bruch-
straße können erneuert werden. Planung und Ausschreibung können vom Büro
Dumont+Partner durchgeführt werden.

Sanierung der Sporthalle der Rothenfeldschule Waldmohr
Der Verbandsgemeinderat stimmt der Umsetzung des Projektes „Sanierung der
Rothenfeld-Turnhalle“ im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommuna-
ler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ und der Übernahme
des kommunalen Eigenanteils zu. Der kommunale Eigenanteil setzt sich aus 10%
der förderfähigen Kosten und ggfls. anfallenden nicht förderfähigen Kosten zu-
sammen.

Werksgebäude Brücken, Sanierung der Dachfläche der Fahrzeughalle, ehema-
lige Salzhalle

Die Erneuerung der Dachfläche der ehemaligen Salzhalle kann an die Fa. K&W Be-
dachungen, Waldmohr, mit brutto 22.243,15 € beauftragt werden.
Vor Ausführung ist zu prüfen, ob die Belegung der Dachfläche mit PV-Modulen
statisch möglich und Integration in die Batteriespeicheranlage wirtschaftlich ist.
Hierzu sind die Voraussetzungen mit der Solar GmbH zu klären.

Neubesetzung der Ausschüsse
zu a) Haupt-, Finanz-, Bau- und Umweltausschuss
DerWahlvorschlagfürdenHaupt-,Finanz-,Bau-undUmweltausschusslautetwiefolgt:
Partei Mitglied Stellvertreter
SPD Fehrentz Jörg Finkbohner Karlheinz
SPD Weißmann Manfred Mayer Gerald
SPD Krück Melitta Becker Karl-Heinz
CDU Bauer Bernadette Wolf Thomas
CDU Blon Armin Dr. Kratsch Jochen
CDU Huber Johannes Saalfeld Rosemarie
FWG Schwab Helge Olaf Eberle Uwe
FWG Schillo Margot Schmeiser Udo
AfD Zimmer Alwin Leibrecht Nico
Bündnis 90/Die Grünen Dockendorf Klaus Gretzschel Oliver
Bündnis 90/Die Grünen Scholtes Monika Isenbruck Denise
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12. Sitz durch Los: SPD Klein Olaf Bockhorn Lutz
Der Vorsitzende beantragt die Abstimmung in offener Form und per Akklamation.
Der Verbandsgemeinderat stimmt diesem Antrag einstimmig zu.
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem o. g. Wahlvorschlag einstimmig zu.

zu b) Rechnungsprüfungsausschuss
Der Wahlvorschlag für den Rechnungsprüfungsausschuss lautet wie folgt:
Partei Mitglied Stellvertreter
SPD Fehrentz Jörg Bockhorn Lutz
SPD Klein Olaf Mayer Gerald
SPD Grimm Karl-Michael Finkbohner Karlheinz
CDU Bauer Bernadette Huber Johannes
CDU Kratsch Dieter Korst Volker
CDU Saalfeld Rosemarie Schaarschmidt Andreas
FWG Eberle Uwe Zimmer Mario
FWG Vahldieck Anja Decklar Roger
AfD Kreutzer Karl Recktenwald Mischa
Bündnis 90/Die Grünen Zieger Andrea Hartenfels Andreas
Bündnis 90/Die Grünen Schillo Klaus Bott Klemens
12. Sitz durch Los: CDU Weyrich Matthias Kopp Jonas
Der Vorsitzende beantragt die Abstimmung in offener Form und per Akklamation.
Der Verbandsgemeinderat stimmt diesem Antrag einstimmig zu.
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem o. g. Wahlvorschlag einstimmig zu.

zu c) Schulträgerausschuss
Der Wahlvorschlag für den Schulträgerausschuss lautet wie folgt:
Partei Mitglied Stellvertreter
SPD Holllinger Sarah Finkbohner Karlheinz
SPD Becker Karl-Heinz Krück Melitta
SPD Mayer Gerald Klein Olaf
CDU Huber Johannes Bauer Bernadette
CDU Wagner Stefan Fischer Lydia
CDU Karl Rebekka Jonas Kopp
FWG Bier Uwe Schmeiser Udo
FWG Weißbrodt Stefan Schwab Helge Olaf
AfD Recktenwald Mischa Zimmer Alwin
Bündnis 90/Die Grünen Franz Katrin Gretzschel Oliver
Bündnis 90/Die Grünen Bott Klemens Isenbruck Denise
12. Sitz durch Los: SPD Fehrentz Daniel Fehrentz Jörg
Der Vorsitzende beantragt die Abstimmung in offener Form und per Akklamation.
Der Verbandsgemeinderat stimmt diesem Antrag einstimmig zu.
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem o. g. Wahlvorschlag einstimmig zu.

zu d) Werksausschuss
Der Wahlvorschlag für den Werksausschuss lautet wie folgt:
Partei Mitglied Stellvertreter
SPD Fehrentz Jörg Klein Olaf
SPD Mayer Gerald Bockhorn Lutz
SPD Becker Karl-Heinz Krück Melitta
CDU Blon Armin Dr. Kratsch Jochen
CDU Korst Volker Böhnlein Axel
CDU Baumgärtner Astrid Harth Ralf
FWG Schillo Margot Schmeiser Udo
FWG Schwab Helge Olaf Eberle Uwe
AfD Leibrecht Nico Kreutzer Karl
Bündnis 90/Die Grünen Gretzschel Oliver Dockendorf Klaus
Bündnis 90/Die Grünen Isenbruck Denise Tiator Martin
12. Sitz durch Los: CDU Albert Andreas Kopp Jonas
Der Vorsitzende beantragt die Abstimmung in offener Form und per Akklamation.
Der Verbandsgemeinderat stimmt diesem Antrag einstimmig zu.
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem o. g. Wahlvorschlag einstimmig zu.

zu e) Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur und Sport
Der Wahlvorschlag für den Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur und Sport lau-
tet wie folgt:
Partei Mitglied Stellvertreter
SPD Schmidt Lydia Hollinger Sarah
SPD Fehrentz Daniel Völker Marcel
SPD Jordan Jan Molter Pascal
CDU Eisenbeis Achim Jäckle Axel
CDU Dr. Evenschor Stephan Huber Johannes
CDU Filipiak-Bender Annette Klein Pius
FWG Biedinger Beate Bier Uwe
FWG Selesi Thomas Schillo Margot
AfD Recktenwald Mischa Zimmer Alwin
Bündnis 90/Die Grünen Rothenbücher Michael Klöckner Renate
Bündnis 90/Die Grünen Scholtes Monika Ley Birgit
12. Sitz durch Los: CDU Roth Marcel Wolf Thomas
Der Vorsitzende beantragt die Abstimmung in offener Form und per Akklamation..
Der Verbandsgemeinderat stimmt diesem Antrag einstimmig zu.
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem o. g. Wahlvorschlag einstimmig zu.

zu f) Fachausschuss Dorfentwicklung
Hier ändert sich das Stärkeverhältnis der Parteien nicht; daher erfolgt keine Ab-

stimmung.
Benennung von Vertreterinnen und Vertretern für die Verbandsversammlung des
Wasserzweckverbandes Ohmbachtal
Der Wahlvorschlag für den Ausschuss Wasserzweckverband Ohmbachtal lautet
wie folgt:
Partei Mitglied
SPD Weißmann Manfred
SPD Rudolph Gerd
SPD Becker Karl-Heinz
CDU Korst Volker
CDU Wolf Thomas
CDU Dahl Christof
FWG Schillo Margot
FWG Schwab Helge Olaf
AfD Leibrecht Nico
Bündnis 90/Die Grünen Frey Wolfgang
Bündnis 90/Die Grünen Gretzschel Oliver
Der Vorsitzende beantragt die Abstimmung in offener Form und per Akklamation.
Der Verbandsgemeinderat stimmt diesem Antrag einstimmig zu.
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem o. g. Wahlvorschlag einstimmig zu.

LEADER Förderanträge
a) Gestaltungskonzept Ohmbachsee
b) Ausbildung zum Wanderführer

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Antrag auf LEADER-Förderung für das Pro-
jekt „Gestaltungskonzept Ohmbachsee“ zu.
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Antrag auf LEADER-Förderung für das Pro-
jekt „Ausbildung zum Wanderführer“ zu.

Vergabe Betreuungsvertrag Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Die Verwaltung empfiehlt den Betreuungsvertrag des günstigsten Anbieters, avb
Ingenieurbüro, Kaiserslauterer Straße 57, 66424 Homburg, anzunehmen.

Einmalige Zuwendung des Landkreises an die Gemeinden und Gemeindever-
bände aufgrund des § 3a Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz zur Entlastung
bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Asylbegeh-
renden, Asylberechtigten und Flüchtlingen (Integrationspauschale) 2020

Der Verbandsgemeinderat beschließt, diesen Tagesordnungspunkt auf die
nächste Sitzung des Verbandsgemeinderates zu verschieben.
Zwischenzeitlich soll durch die Verwaltung der Vorschlag von Ortsbürgermeisterin Kör-
bel geprüft werden und die Ergebnisse in der nächsten Sitzung vorgestellt werden.

KI3.0-Programm Grundschule Glan-Münchweiler;
Erneuerung von Fensterelementen und Dachverglasung

Die Baumaßnahme soll im Kalenderjahr 2021 umgesetzt werden. Der Bürger-
meister wird ermächtigt, die Ingenieurleistungen an das Ingenieurbüro Decker zu
vergeben, das das wirtschaftlichste Honorarangebot abgegeben hat. Die Kosten
belaufen sich auf 28.903,11 € (brutto).
Die Verwaltung wird beauftragt, aufgrund der geänderten Kosten (Erhöhung von
ursprünglich 172.500 auf 281.000 Euro) diese Kostensteigerung vorab mit der
ADD abzuklären.
Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt, zunächst zu prüfen, ob die „Förder-
kulisse KFW oder Bafa“ bessere Möglichkeiten gibt (da es sich aufgrund der er-
höhten Kosten nur noch um eine 54,4%tige Zuwendung handelt).

Anschließend erfolgt die Ausschreibung der Maßnahme.
Antrag auf Förderung von Investitionen zum beschleunigten Infrastrukturaus-
bau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder;
Umgestaltung Essensausgabe / Mensa der Grundschule Glan-Münchweiler

Der Verbandsgemeinderat befürwortet grundsätzlich die Maßnahmen zur Umge-
staltung der Essensausgabe / Mensa der Grundschule Glan-Münchweiler sowie
die Antragstellung der Verwaltung auf Zuwendung aus dem Förderprogramm „be-
schleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“.
Der Verbandsgemeinderat beabsichtigt, die erforderlichen Haushaltsmittel im
Haushaltsplan 2021 einzustellen.
Bürgermeister Christoph Lothschütz wird ermächtigt, bei entsprechender Förder-
zusage, die notwendigen Aufträge zur vergeben, damit der Maßnahmenbeginn
rechtzeitig zum 30.06.21 erfolgen kann.
Die Verwaltung wird beauftragt, mögliche Synergieeffekte zu prüfen (z.B. gemein-
sames Essen/Ausgabeküche-Kochküche…).
Auch bezüglich der Nutzung soll ein Gespräch zwischen Verwaltung-Schule-OG
Matzenbach (Kita) geführt werden.

Kläranlage Waldmohr; Heizungsanlage - Austausch des Gas-Brennwertkessels
Die Fa. Groh, Waldmohr, erhält den Auftrag für den Austausch des Gas-Brennwert-
kessels. Grundlage bildet das am 13.4.2021 vorgelegte Angebot, welches mit
brutto 10.453,48 € abschließt.
Informationen

nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheiten

Die Verbandsgemeinde verzichtet auf die Ausübung eines Vorkaufsrechtes.
Vergleich in einem anhängigen Rechtsstreit
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Vergleich zu.
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Brücken Dittweiler

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 17.06.2021, um 19:00
Uhr, findet, unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln, im Saal des Bürgerhauses,
Schmittweilerstraße 12, 66903 Dittweiler eine
Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsge-
meinde Dittweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesord-
nungspunktes 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung über die

Vorschläge aus der Beteiligung der Einwoh-
ner gemäß §97 Abs. 1 GemO an der Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan und den An-
lagen für die Jahre 2021 und 2022 der Orts-
gemeinde Dittweiler

2. Beratung und Beschlussfassung über die
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und
den Anlagen der Ortsgemeinde Dittweiler für
die Haushaltsjahre 2021/2022

3. Friedhofsangelegenheiten;
Baumgrabfeld (Gestaltung, Ruhedauer und
Gebühren)

4. Information über eine getroffene Eilent-
scheidung

5. Erhöhung Hundesteuer
Änderung der Hundesteuersatzung

6. Kompensationsflächen - Öko-Konto
nicht öffentlich
7. Grundstücksangelegenheiten

Hinweis:
Während der gesamten Sitzung besteht Mas-
kenpflicht!
Beschränkung der Teilnehmerzahl
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, so-
fern nicht gemäß § 35 Abs. I GemO aufgrund
einer gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen des
Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inter-
essen Einzelner, die Nichtöffentlichkeit vorge-
sehen ist. Aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes können jedoch aufgrund der aktuellen Coro-
na-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitä-
ten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
werden. Um die notwendigen Abstände zwi-
schen den Teilnehmern gewährleisten zu kön-
nen, ist die Besucherzahl daher begrenzt.

Dittweiler, den 4. Juni 2021
gez. Winfried Karl Cloß
Ortsbürgermeister

Glan-Münchweiler

Gries

Kita Glan-Münchweiler
In der Kita Glan-Münchweiler kann ab 01.09.2021 ein „Freiwilliges So-
ziales Jahr“ abgeleistet werden.
Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler bietet in Kooperation mit dem
Deutschen Roten Kreuz, Landesverbands Rheinland-Pfalz e.V. (DRK-LV)
im Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.08.2022 die Ableistung eines „Frei-
willigen Sozialen Jahres“ (FSJ) in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ an.
Dabei tritt der DRK-LV als Träger des FSJ auf.
Die/Der FSJler/in (m/w/d) unterstützt während des Freiwilligendiens-
tes durch praktische Hilfstätigkeiten das Kita-Team sowie die Wirt-
schaftskräfte und erhält einen Einblick in den Kita-Alltag.
Es wird ein Taschengeld gezahlt und Sozialversicherungsbeiträge ent-
richtet. Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht. Die Beschäf-
tigung in der Kita erfolgt ganztägig entsprechend der Arbeitszeit einer
Vollzeitkraft / pädagogischen Fachkraft. Der Urlaubsanspruch beträgt
26 Arbeitstage. Während des FSJ werden vom DRK-LV zur Förderung
der sozialen Kompetenz, der Persönlichkeitsbildung und der Bil-
dungs- und Beschäftigungsfähigkeit Blockseminare bzw. Seminarta-
ge durchgeführt.
Nähere Informationen zum FSJ gibt der DRK-LV unter
www.lv-rlp.drk.de
(Angebote – Engagement – Freiwilligendienst).
Wer Interesse an der Ableistung des Freiwilligen Sozialen Jahres in der
Kindertagesstätte Glan-Münchweiler hat, wendet sich bittet direkt an
die Einrichtung (Kita-Leiterin Petra Holm, Telefon: 06383/927520 –
Anschrift: Im Teich 10, 66907 Glan-Münchweiler –
E-Mail: info@kita-glm.de).
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterla-
gen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und
keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung
der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich nach der EU-
DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.

Freiwilliges Soziales Jahr

Bekanntmachung

Bei den nachstehend aufgeführten Grabstätten ist
die Ruhezeit bzw. das Grabnutzungsrecht abgelaufen
und die Beseitigung angeordnet.
Friedhof Gries:
- Grabnummer C/2/1, Schulz Franziska
- Grabnummer C/2/3, Heil Frieda
- Grabnummer C/2/12, Eheleute Bossle
- Grabnummer C/2/11, Namentlich nicht mehr

gekennzeichnet
- Grabnummer B/5, Namentlich nicht mehr gekenn-

zeichnet
Verantwortliche, die zur Beseitigung verpflichtet
sind, werden hiermit aufgefordert, sich mit der Fried-
hofsverwaltung der Verbandsgemeinde Oberes Glan-

tal, Frau Bommer (06373/ 504-203) bitte bis spätes-
tens 11.07.2021 in Verbindung zu setzen.
Sollte sich kein Verantwortlicher melden, so wird die
Einebnung durch die Friedhofsverwaltung angeordnet.
Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abge-
räumt werden, hat der jeweilige Verpflichtende die Kos-
ten zu tragen.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Bommer gerne zur
Verfügung.
Wir bitten um Verständnis für diese unvermeidbare
Maßnahme.

Ihr
Olaf Klein, Bürgermeister der Ortsgemeinde Gries

über den Ablauf der Ruhezeit und Beseitigungsverfügung von Grabstät-
ten auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Gries

Herschweiler-Pettersheim

Bekanntmachung
Am Montag, den 14.06.2021, um 19:00 Uhr,
findet im großen Festsaal des Gemeinde- und
Vereinshauses, Am Schäfergarten 12, 66909
Herschweiler-Pettersheim eine Sitzung des
Haupt-, Finanz- und Bauausschusses der
Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim
statt. Während der gesamten Sitzung besteht
Maskenpflicht.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesord-
nungspunktes 12 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung im Rah-

men des Jahresabschlusses 2019 der

Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim
sowie Entlastung des Ortsbürgermeis-
ters/der Ortsbürgermeisterin und der
Beigeordneten von Herschweiler-Pet-
tersheim und der Verbandsgemeinde

a) Bekanntgabe Rechenschaftsbericht
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Feststellung und Beschlussfassung über

den Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung
2. Planungsentwurf Baumfeld
3. LEADER-Projekt;

Aufwertung der Wanderwege, Beschilde-
rung nach Wanderwegeleitfaden RLP

4. Crowdfunding-Projekt bei der Volksbank
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Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 17.06.2021, um 19:00 Uhr, findet im
großen Festsaal des Gemeinde- und Vereinshauses, Am
Schäfergarten 12, 66909 Herschweiler-Pettersheim eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Herschwei-
ler-Pettersheim statt. Während der gesamten Sitzung be-
steht Maskenpflicht.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes
12 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahres-

abschlusses 2019 der Ortsgemeinde Herschweiler-Pet-
tersheim sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters/der
Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten von Her-

schweiler-Pettersheim und der Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe Rechenschaftsbericht
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Feststellung und Beschlussfassung über den

Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung
2. Planungsentwurf Baumfeld
3. LEADER-Projekt;

Aufwertung der Wanderwege, Beschilde-
rung nach Wanderwegeleitfaden RLP

4. Crowdfunding-Projekt bei der Volksbank
Glan-Münchweiler „Seniorenfitness“

5.Satzung über das besondere Vorkaufsrecht gem. § 25 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bereich Wallheckstraße und
Obergasse

6. Satzung über das besondere Vorkaufsrecht gem. § 25
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 im Bereich Hauptstraße

7. Flächennutzungsplan
8. Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. § 94 Abs. 3

GemO
9. Antrag auf Baumpflanzung in der Herzogstraße
10.Information über eine getroffene Eilentscheidung für den

Förderantrag für die Beratungsleistungen 2.1.2 VV-Dorf im
Rahmen der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde.

11.Informationen
nicht öffentlich
12.Niederschlagung von Forderungen

Herschweiler-Pettersheim, den 2. Juni 2021
gez. Margot Schillo,, Ortsbürgermeisterin

Glan-Münchweiler „Seniorenfitness“
5. Satzung über das besondere Vorkaufs-

recht gem. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
im Bereich Wallheckstraße und Obergasse

6. Satzung über das besondere Vorkaufs-
recht gem. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 im Be-
reich Hauptstraße

7. Flächennutzungsplan
8. Zustimmung zur Annahme einer Spende

gem. § 94 Abs. 3 GemO
9. Antrag auf Baumpflanzung in der Herzog-

straße

10. Information über eine getroffene Eilentschei-
dungfürdenFörderantragfürdieBeratungsleis-
tungen 2.1.2VV-Dorf im Rahmen der Anerken-
nungalsSchwerpunktgemeinde.

11. Informationen

nicht öffentlich
12. Niederschlagung von Forderungen

Herschweiler-Pettersheim, den 2. Juni 2021
gez. Margot Schillo,
Ortsbürgermeisterin

Langenbach

Satzung
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom
05.05.2021 auf Grund des § 24 der Gemein-
deordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und
der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) folgende Satzung be-
schlossen, die hiermit bekannt gemacht
wird:

INHALTSÜBERSICHT:
§ 1 Allgemeines
§ 2 Gebührenschuldner
§ 3 Entstehung der Ansprüche

und Fälligkeit
§ 4 Inkrafttreten
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung
I. Grabnutzungsgebühren
II. Verleihungvon Nutzungsrechten

an Wahlgrabstätten
III. Ausheben und Schließen der

Gräber
IV. Benutzung der Leichenhalle
V. Sonstige Gebühren
VI. Zustimmungserfordernis zum

Errichten und Ändern von Grab-
malen

VII. Grabkennzeichnung
VII. Pflegekosten
IX. Gebühren für andere Perso-

nen nach § 2 Absatz 3 der
Friedhofssatzung

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Fried-
hofswesens und ihrer Anlagen werden Be-
nutzungsgebühren erhoben. Die Gebühren-
sätze wurden - sofern es sich nicht um durch-
laufende Posten handelte – kalkuliert. Die
detaillierten Gebührensätze ergeben sich
aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
(1) Bei Erstbestattungen die Personen, die
nach § 9 Bestattungsgesetz verantwortlich
sind, und der Antragsteller,
(2) bei Umbettungen und Wiederbestattun-
gen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der In-
anspruchnahme der Leistungen nach der
Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen
Leistungen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14
Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids fällig.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Er-
hebung von Friedhofsgebühren vom
09.06.2016 sowie entgegenstehende orts-
rechtliche Vorschriften außer Kraft.

66909 Langenbach, den 31. Mai 2021
gez. Wolfgang Schneider, Ortsbürgermeister
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung
I. Grabnutzungsgebühren
1.Überlassung einer Reihengrabstätte an Be-
rechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssat-
zung für Verstorbene
a) bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (Kin-
dergrabstätten)

350,00 €ur
b) vom vollendeten 12. Lebensjahr ab (Ein-
zelgrabstätten)

500,00 €uro
2. Überlassung einer Urnenreihengrabstät-
te an Berechtigte nach Nr. 1 350,00 €uro

über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Gemeinde Langenbach vom 31. Mai 2021
4. Überlassung einer Urnenwiesengrabstät-
te an Berechtigte nach Nr. 1 350,00 €uro
5. Urne in ein bestehendes Reihengrab (Ge-
mischte Grabstätte)

300,00 €uro
6. Mehrfachbelegung Urnenreihengrab (ab
2“ter Belegung)

300,00 €uro
7. Mehrfachbelegung Urnenwiesengrab
(2“te Belegung)

300,00 €uro

II. Ausheben und Schließen der Gräber
Für das Ausheben undSchließen der Gräber wer-
den die tatsächlich anfallenden Kosten der Fach-
firma, ohne eventuell anfallende Kosten für Kom-
pressorstunden, berechnet.

III. Benutzung der Leichenhalle
Für die Benutzung der Friedhofshalle werden
folgende Gebühren erhoben:
a) Leichenhalle einschließlich Kühlung und
Reinigung pauschal je Trauerfall.

250,00 €uro
b) Nutzung der Trauerhalle einschließlich
Reinigung pauschal je Trauerfall 150,00
€uro

IV. Sonstige Gebühren
a.) Ersatzvornahme jeglicher Art anfallender
Kostenaufwand in tatsächlicher Höhe
b.) Einfassung Reihengräber

130,00 €uro
c.) Einfassung Urnengräber

80,00 €uro
V. Zustimmungserfordernis zum Errichten
und Ändern von Grabmalen
Für die Errichtung bzw. Änderung von Grabma-
len (Grabsteinen, Platten,Einfassungen, Kis-
sensteine) gemäß § 19 der Friedhofssatzung
je
a) Grabmalanlagen mit stehenden Grabmälern

50,00 €uro
b) Grabmalanlagen mit liegenden Grabmä-

lern oder Abdeckplatten 25,00 €uro
VI. Grabkennzeichnung
Bereitstellung Kennzeichnung/Stein für Wie-
senurnengrabstätten 40,00 €uro
VII. Pflegekosten
a.) Pflege und Unterhaltung des Wiesenur-
nenfeldes 45,00 €uro

VIII. Gebühren für andere Personen nach § 2
Absatz 3 der Friedhofssatzung
Die Kostenfestsetzung für diese Fälle erfolgt
nach besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung
(GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GemO oder
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-
fertigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 31. Mai 2021
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister
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Stromabschaltung
Sehr geehrter Anschlussnutzer,
hiermit informieren wir Sie, dass
die Pfalzwerke Netz AG gemäß §
17 Niederspannungsanschluss-
verordnung (NAV) dringende War-
tungs- und Sanierungsarbeiten im
Stromversorgungsnetz durch-
führt. Diese Wartungsarbeiten
werden am Freitag, den 18.06.21,
in der Gemeinde Langenbach in
der Zeit zwischen 12:00 Uhr und
14:00 Uhr erfolgen.

Während der Zeit der Arbeitsaus-
führung findet keine Belieferung
mit elektrischer Energie statt.
Eine Einspeisung aus Eigenerzeu-
gungsanlagen ist während der
Durchführung der Arbeiten nicht
möglich.
Bitte schützen Sie Ihre empfindli-
chen Geräte (z.B. Computer, TV-
Geräte, Telefonanlagen), indem
Sie diese Geräte vom Netz trennen
(z.B. durch Ziehen des Netzste-

ckers) und erst wieder zuschalten,
nachdem die regelmäßige Strom-
versorgung wiederhergestellt ist.
Bei ortsfesten Geräten (z.B. Hei-
zungsanlagen, Antennenanlagen,
Durchlauferhitzer) ist die Steuersi-
cherung auszuschalten. Beachten
Sie hierzu die jeweilige Bedie-
nungsanleitung des Herstellers
und schalten Sie die Steuersiche-
rung erst wieder ein, nachdem die
regelmäßige Stromversorgung

wiederhergestellt ist.
Beachten Sie darüber hinaus ins-
besondere auch unsere zusätzli-
chen Hinweise:
• Elektrische Wecker, oft auch

Zeitschaltuhren an Haushaltsge-
räten bzw. Alarmanlagen, schal-
ten sich aus und müssen neu ge-
stellt werden

• Kühlschränke und Tiefkühlgerä-
te sollten Sie während der Unter-
brechung möglichst nicht öffnen

• Werden zentrale Telefon-, Anten-
nen-, Aufzugs-, Warmwasser-
oder Heizungsanlagen betrie-
ben, informieren Sie bitte den je-
weiligen Betreiber

• Bei Fotovoltaikanlagen und
Blockheizkraftwerken beachten
Sie bitte die Betriebsanleitung

Für Rückfragen steht Ihnen die
Servicekoordination, unter der
Tel.-Nr.: 0621-585 2560 zur Verfü-
gung.

Nanzdietschweiler

Kath. KiTa „Herz Jesu“ Nanzdietschweiler
Am 31. Mai 2021 herrschte große
Aufregung bei den Vorschulkin-
dern der Kita „Herz Jesu“ in Nanz-
dietschweiler. Herr Christmann
von der Jugendverkehrsschule Ku-
sel besuchte die Kinder um sie fit
für den Straßenverkehr zu ma-
chen. Im theoretischen Teil erklär-
te Herr Christmann den Kindern
die allgemeinen Regeln, die im
Alltag auf der Straße sehr wichtig
sind. Hierbei wurde alles kindge-
mäß mit einer Straße, Verkehrszei-
chen, Fußgängern und Fahrzeu-
gen in Miniaturformat veran-
schaulicht. Auch das Achten der

eigenen Sicherheit im Verkehr
wurde angesprochen. Vorbeugen-
de Maßnahmen, wie eine helle re-
flektierende Kleidung können Un-
fälle verhindern, sowie das Tragen
eines Helms beim Fahrradfahren
oder auch das Anschnallen im Au-
to können durchaus schwerere
Verletzungen bei Unfällen vermei-
den. Als die Ampel thematisiert
wurde, kam ganz schön Bewe-
gung ins Spiel. Die Kinder durften
in einem abgegrenzten Bereich
fahrende Autos nachspielen und
mussten zugleich auf das Ampel-
kommando, dass Herr Christmann

an Hand der bunten Tücher gab,
entsprechend agieren. Aufge-
wärmt ging es dann weiter in den
richtigen Straßenverkehr, zur
Hauptstraße in Nanzdietschwei-
ler. Hier konnten die Kinder unter
Anleitung des Polizisten, sicheres
Gehen auf dem Gehweg und das
richtige Überqueren der Straße
üben.
Wir bedanken uns recht herzlich
bei Herrn Christmann für diesen
schönen, aber auch lehrreichen
Vormittag, der den Kindern be-
stimmt noch lange in Erinnerung
bleiben wird.

Ohmbach

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Ohmbach sucht für die kommuna-
le Kindertagesstätte Villa Sonnenschein ab sofort

einen Erzieher / eine Erzieherin (m/w/d)

mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
von durchschnittlich 22,25 Wochenstunden. Die Stel-
le ist befristet zu besetzen bis 31.12.2021, eine evtl.
Weiterbeschäftigung ist abhängig von der weiteren
Betriebserlaubnis.
Wir sind ein engagiertes und offenes Team, beste-
hend aus 6 Köpfen. Unsere Einrichtung setzt sich aus
2 Gruppen zusammen. Insgesamt wird die Kita von
durchschnittlich 30 Kindern besucht. In regelmäßi-
gen Abständen bieten wir den Kindern verschiedene
qualifizierte Projekte an, dazu gehört u.a. das Zahlen-
land.
Wir wünschen uns:
eine engagierte Persönlichkeit mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung zum/zur Erzieher/in mit
staatlicher Anerkennung, die die Bereitschaft mit-
bringt, auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel
zu reagieren und ggfls. auch Vertretungs- bzw. Mehr-
arbeitsstunden zu leisten. Des Weiteren erwarten wir
Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und Einsatzfreude, Einfühlungsvermögen
und Freude am Umgang mit Kindern. Ihr Einsatz ist
derzeit im Vorschulbereich geplant, sodass eine Mit-
arbeit/Eigeninitiative bei den qualifizierten Projekten
von Vorteil wäre. Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich kreativ in die Projekte mit einbringen. Wün-
schenswerterweise können Sie die erfolgreiche Teil-
nahme an einem Lehrgang zur Praxisanleitung nach-
weisen.

Wir bieten:
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung
nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öf-
fentlichen Dienst (TVÖD) mit allen im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens
15.06.2021 unter Beifügung der üblichen Unterlagen
an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im
PDF-Format).

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kinderta-
gesstätte, Frau Wieder (Tel. 06386 / 3049970) oder
die VG-Verwaltung, Frau Melanie Göddel (Tel. 06373 /
504-140) gerne zur Verfügung.
Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung
der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfol-
gen. Wir bitten daher keine Originale und keine Be-
werbungsmappen oder Folien einzureichen. Die Ver-
arbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten
richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reise-
kosten werden nicht erstattet.

Ohmbach, 20.05.2021
gez. Gerhard Kauf, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den
17.06.2021, um 19:00 Uhr,
findet, unter Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln,
im Saal „Niederohmbach“ des
Heimat- und Kulturtreffs, Hö-
ferstraße 16, 66903 Ohmbach
eine Sitzung des Ortsgemein-
derates der Ortsgemeinde
Ohmbach statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Haushaltssatzung und

Haushaltsplan für die Jahre
2021/2022

a) Beratung und Beschlussfas-
sungüberdieVorschlägeaus
der Beteiligung der Einwoh-
ner gemäß §97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfas-
sung über die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan

3. Friedhofsangelegenhei-
ten – Friedhofssatzung und
Friedhofsgebührensatzung

4. AusbauFeldwegKnechtenberg;
Information

5. Informationen

Hinweis:
Während der gesamten Sit-
zung besteht Maskenpflicht!
Beschränkung der Teilneh-
merzahl
Die Ratssitzung ist grundsätz-
lich öffentlich, sofern nicht ge-
mäß § 35 Abs. I GemO auf-
grund einer gesetzlichen Vor-
gabe, aus Gründen des Ge-
meinwohls oder wegen
schutzwürdiger Interessen
Einzelner, die Nichtöffentlich-
keit vorgesehen ist. Aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes
können jedoch aufgrund der
aktuellen Corona-Pandemie-
Situation nur begrenzte Kapa-
zitäten der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden. Um
die notwendigen Abstände
zwischen den Teilnehmern ge-
währleisten zu können, ist die
Besucherzahl daher begrenzt.

Ohmbach, den 1. Juni 2021
gez. Gerhard Kauf,
Ortsbürgermeister

Lesen Sie das Amtsblatt online: www.wochenblatt-reporter.de/amtsblatt
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Quirnbach

Bekanntmachung
Am Montag, den 14.06.2021, um 20:00
Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses,
Hauptstraße 5, 66909 Quirnbach/Pfalz
eine Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Quirnbach statt.
Während der gesamten Sitzung besteht
Maskenpflicht.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tages-
ordnungspunkte 5, 6 und 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung im

Rahmen des Jahresabschlusses
2017

Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung
und Feststellung des Jahresab-
schlusses 2017 der Ortsgemeinde
Quirnbach sowie Entlastung der
Ortsbürgermeisterin und der Beige-
ordneten der Ortsgemeinde Quirn-
bach und der Verbandsgemeinde

a) Bekanntgabe des Rechenschaftsbe-
richts

b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Beschlussfassung über die Feststel-

lung des Jahresabschlusses
d) Beschlussfassung über die Entlas-

tungserteilung
2. Beratung und Beschlussfassung im

Rahmen des Jahresabschlusses
2018
Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung
und Feststellung des Jahresab-
schlusses 2018 der Ortsgemeinde
Quirnbach sowie Entlastung der
Ortsbürgermeisterin und der Beige-
ordneten der Ortsgemeinde Quirn-
bach und der Verbandsgemeinde

a) Bekanntgabe des Rechenschaftsbe-
richts

b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Beschlussfassung über die Feststel-

lung des Jahresabschlusses
d) Beschlussfassung über die Entlas-

tungserteilung
3. Beratung und Beschlussfassung För-

deranträge
4. Informationen

nicht öffentlich
5. Grundstücksangelegenheiten
6. Personalangelegenheiten
7. Informationen

Quirnbach, den 1. Juni 2021
gez. Stefanie Körbel
-Ortsbürgermeisterin -

Rehweiler

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 16.06.2021, um 20:00 Uhr, findet im Saal des Gemeinschaftshauses, Glanstraße 17,
66907 Rehweiler eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Rehweiler statt. Während der ge-
samten Sitzung besteht Maskenpflicht.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. BeratungundBeschlussfassungzumJahresabschluss2017

Vollzug der §§ 108 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2017 sowie Entlastung des Ortsbür-
germeisters und der Beigeordneten und derVerbandsgemeindeverwaltung

a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichtes
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
d) Beschlussfassung über die

Entlastungserteilung
2. Beratung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018

Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Ortsgemeinde Reh-
weiler sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Rehweiler und
der Verbandsgemeinde.

a) Bekanntgabe des Rechen-
schaftsberichtes

b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
d) Beschlussfassung über die Entlastungserteilung
3. Übertragung der Revierleitung des Gemeindewaldes im Zuge der Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal
4. Auftragsvergabe Straßensanierung „Am Kuselberg“

Rehweiler, den 2. Juni 2021
gez. FrankScholz, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Montag, den 14.06.2021,
um 18:00 Uhr, findet im Saal
des Gemeinschaftshauses,
Glanstraße 17, 66907 Rehwei-
ler eine Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses
der Ortsgemeinde Rehweiler
statt. Während der gesamten
Sitzung besteht Masken-
pflicht.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme
der Tagesordnungspunkte 4
und 5 - öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Wahl des Vorsitzenden
2. Vorstellung des Jahresab-
schlusses 2017
3. Vorstellung des Jahresab-
schlusses 2018

nicht öffentlich
4. Belegprüfung zum Jahres-
abschluss 2017
5. Belegprüfung zum Jahres-

abschluss 2018
öffentlich
6. Beratung und Beschluss-

empfehlung zum Jahresab-
schluss 2017
Vollzug der §§ 110 ff. Ge-
mO, Prüfung und Feststel-
lung des Jahresabschlusses
2017 sowie Entlastung des
Ortsbürgermeisters und der
Beigeordneten und der Ver-
bandsgemeindeverwaltung

7. Beratung und Beschluss-
empfehlung zum Jahresab-
schluss 2018
Vollzug der §§ 110 ff. Ge-
mO; Prüfung und Feststel-
lung des Jahresabschlusses
2018 sowie Entlastung des
Ortsbürgermeisters und der
Beigeordneten und der Ver-
bandsgemeindeverwaltung

Rehweiler, den 2. Juni 2021
gez. Frank Scholz
Ortsbürgermeister

Schönenberg-Kübelberg

SV 1920 e.V. Kübelberg
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde, Gönner und Fans des SV
Kübelberg,
der SV 1920 e.V. Kübelberg plant als einer der letzten Ver-
eine seiner Zeit, den bestehenden Hartplatz in einen Na-
turrasenplatz umzubauen. Um auch in der Zukunft wettbe-
werbsfähig zu bleiben, müssen wir unseren Aktiven, Alten
Herren, aber auch unserer großartigen Jugendspielge-
meinschaft einen adäquaten Platz zur Verfügung stellen.
Somit ist ein Neubau unseres Fußballplatzes unabding-
bar. Nun ist es soweit und die Planungen für den Bau eines
Rasenplatzes werden konkreter.Der erste Bauabschnitt
soll bereits im 4. Quartal 2021 beginnen. Ebenfalls ist in
diesem Bauvorhaben geplant, den Trainingsplatz westlich
unserer Spielstätte fertig anzulegen, um zukünftig den Ra-
senplatz frequenzmäßig zu entlasten und zu schonen. Zu-

Bau eines Naturrasenplatzes
nächst startet nun die Finanzierungsphase, in der wir auch
etwas auf euch angewiesen sind. Hierbei könnt ihr durch
einen Parzellenkauf einen Teil des Rasenplatzes symbo-
lisch selbst erwerben. Unter dem Betreff „Spende Rasen-
platzbau“ können die Spendenbeträge auf das unten an-
gegebene Konto überwiesen werden. Im Zuge einer Geld-
spende bieten wir den symbolischen Kauf einer Rasenflä-
che an. Ab 2 m² Rasenfläche kann eine Parzelle für je
20,00€ erworben werden! Es sind auch Sonderflächen zu
erwerben. So können zum Beispiel der 5m Raum, der 11m
Punkt, der Mittelkreis, die Eckpunkte mit Halbkreis zu ei-
nem Sonderpreis erworben werden. Der Spendenhöhe
sind hier keine Grenzen gesetzt. Jeder Spender, der eine
Fläche ab 2 m² erwirbt, erhält eine Spendenurkunde mit
entsprechender Beschriftung. Eine Spendenliste wird im

Vereinsheim veröffentlicht und ständig auf den neusten
Stand aktualisiert. Die Spende ist steuerlich absetzbar.
Bei einer Spende bis 200,00€ genügt der Beleg der Bank,
bei Spenden die größer als 200,00€ betragen, erhalten sie
eine Spendenquittung. Bitte unterstützen sie dieses zu-
kunftsorientierte Projekt des SV 1920 e.V. Kübelberg!!! Für
alle weiteren Rückfragen steht euch die Vorstandschaft
gerne zur Verfügung!
Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung!!!

Die Vorstandschaft und Ausschussmitglieder des SV 1920
e.V. Kübelberg
Bankverbindung: KSK-Kusel
BIC: MALADE51KUS
IBAN: DE51540515500050003110
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Vorausbau der Verkehrsfläche
Neubaugebiet Langgewanne I, Sand
Eine gute Nachricht an alle Bauherren/Innen der Grundstücke in der Langgewanne:
bei guter Wetterlage und keinen unvorhergesehenen Problemen kann das Neubaugebiet Ende Juli/Anfang
August zur Bebauung freigegeben werden!
Diese Aussage wurde von allen Verantwortlichen im letzten Jour-Fix-Termin getroffen.

Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
der Ortsbürgermeister

Kita St.Valentin
Und in unserem Hochbeet konnten die Kinder der Kita St. Valentin wie-
der neue Pflänzchen setzen. Radieschen, Karotten, Rotkraut und an-
deres Gemüse sind von der EDEKA Stiftung gesponsort worden. Das
Team von Edeka hat auch die gesamte Erde erneuert und das Hoch-
beet neu befüllt. Besonderen Dank auch an Herrn Preß vom Edeka
Markt Bruchmühlbach, der die Aktion ins Leben gerufen und koordi-
niert hat. Im Anschluss an die Aktion hat er die Kinder noch mit einem
tollen Gemüsekorb überrascht.
Vielen Dank sagen die Kinder und das Team der Kita St.Valentin

Endlich ist der Frühling da….

Kultur- und Heimatverein
Sand e.V.

Achtloser weggeworfener Alltagsmüll, aber auch diverse Autoreifen, ganze
Rolladenkästen, Plastikstühle, sogar größere Drahtzaunteile und vieles mehr:
All das fanden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beim Umweltakti-
onstag in Schönenberg-Kübelberg im Umfeld der örtlichen Wander- und Rad-
wege vor. Am Ende standen dutzende Säcke gesammelten Mülls sowie viele
weitere kleinere und größere unschöne Hinterlassenschaften, die dann fach-
gerecht entsorgt werden konnten.
Insgesamt mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger waren am 29. Mai dem Aufruf
der sieben örtlichen Vereine – dem SV Kübelberg, dem TuS Schönenberg, dem
TC Schönenberg, dem ASV Westrich sowie dem SV Sand, TTC Sand und KuH
Sand - gefolgt, um im Umfeld der jeweiligen Vereinsanlagen die Natur vom Un-
rat zu befreien.
Besonders erfreulich aus Sicht der ausrichtenden Vereine war, dass insbeson-
dere viele Kinder und Jugendliche mit dabei waren, um einen aktiven Beitrag
zum Umweltschutz zu leisten.
Zwar wollen die Vereine eine solche Aktion im kommenden Frühjahr wiederho-
len, verbinden dies aber auch mit einem Appell an den Teil der Bevölkerung,
der den Müll leider verursacht: Besser wäre es, wenn solche Aktionstage gar
nicht erst notwendig würden und jeder seinen Müll auch dort entsorgt, wo er
hingehört – und das ist nicht die Natur, sondern die dafür vorgesehenen Ent-
sorgungswege. Unsere Wälder sind keine Müllkippe!
Die ausführenden Vereine bedanken sich bei einer Vielzahl von Spenderinnen
und Spendern, die durch Geld- oder Sachzuwendungen für das Arbeits- und Hy-
gienematerial (Eimer, Müllgreifer, Schutzwesten, Masken und Verpflegung) die
corona-gerechte Durchführung erst mit möglich gemacht haben: ProNature
Stiftung, Hubert Planz Sonnenschutzsysteme (Schönenberg-Kübelberg), Blu-
men-Apotheke Schönenberg, Versicherungsagentur Holzhauser (Waldmohr),
Karlsberg Brauerei (Homburg) sowie bei weiteren Privatpersonen.

Vereine räumen auf – „Positive“ Bilanz des Um-
weltaktionstages in
Schönenberg-Kübelberg

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg sucht
zum 01.08.2021 eine

Stellvertretende Leitung (m/w/d)
für unsere KITA „Die kleinen Strolche“

in Schönenberg-Kübelberg

Nähere Informationen über unsere Kita und Ihre we-
sentlichen Aufgaben finden Sie unter www.schoe-
nenberg-kuebelberg.de oder unter www.vgog.de un-
ter der Rubrik Rathaus / Stellenausschreibungen.

Wir wünschen uns:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung

zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung.
• Wünschenswerterweise können Sie auch die erfolg-

reiche Teilnahme an einem Leitungslehrgang nach-
weisen.

• Sie sind einfühlsam, mutig, innovativ und die Fähig-
keit zum eigenverantwortlichen Arbeiten gehören
zu Ihren Stärken; Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
ist Grundlage der engen und vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit im Leitungsteam.

Wir bieten Ihnen:
• Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle

mit 35 Wochenstunden, bei Bedarf besteht die Mög-
lichkeit mit einem befristetem Stellenanteil auf Voll-
zeit aufzustocken.

• Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung nach

den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öf-
fentlichen Dienst (TVÖD) in Entgeltgruppe S 13, in-
klusive aller im öffentlichen Dienst üblichen Sozial-
leistungen sowie zahlreiche Fortbildungsmöglich-
keiten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens
20.06.2021 unter Beifügung der üblichen Unterlagen
an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de
Schwerbehinderte Menschen werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung
der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfol-
gen. Wir bitten daher keine Originale und keine Be-
werbungsmappen oder Folien einzureichen. Die Ver-
arbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten
richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdaten-
schutzgesetz.

Schönenberg-Kübelberg, im Mai 2021
Gez. Thomas Wolf, Ortsbürgermeister

Steinbach

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Steinbach am Glan
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrich-
tung der Einwohner über die Ergebnisse der Ratssit-
zung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse.
Der Ortsgemeinderat Steinbach am Glan hat in seiner
Sitzung am 10.05.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich

Auftragsvergabe
Frutzweilerstraße „Straßenausbau“

Die Fa. Halici, Kirchheimbolanden, erhält den Auftrag
auf das zur Submission am 13.04.2021 vorgelegte

Gesamtangebot in Höhe von 1.193.527,34 €. Der An-
teil der Ortsgemeinde beträgt 740.581.76 €.

Anschaffung eines Geschwindigkeitsmess-
gerätes

Der Ortsgemeinderat beschließt die Anschaffung ei-
nes Geschwindigkeitsmessgerätes.

Kontrolle der Flächennutzung und Feldwirt-
schaftswege

Der Ortsgemeinderat beschließt, dass der Wegebau-
ausschuss vor Ort die entsprechenden Stellen begut-
achtet. Danach soll ein Gespräch mit den betroffenen
Landwirten und Landbesitzern stattfinden.

Bekanntmachung
Am Montag, den 21.06.2021, um 18:00 Uhr, findet in
den Räumen des Museums, Lindenstraße 1, 66909
Steinbach am Glan eine Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses der Ortsgemeinde Steinbach am
Glan statt. Während der gesamten Sitzung besteht Mas-
kenpflicht.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungs-
punktes 1 – öffentlich.
Tagesordnung:
nicht öffentlich
1.Belegprüfung im Rahmen

des Jahresabschlusses 2018

öffentlich
2. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des

Jahresabschlusses 2018
Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2018 der Ortsgemeinde
Steinbach sowie die Entlastung des Ortsbürgermeis-
ters und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Stein-
bach und der Verbandsgemeindeverwaltung

SteinbachamGlan,den2.Juni2021
gez. Andreas Render
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
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Waldmohr

VfB Waldmohr
Nachdem der bereits begonnene Verkauf der Lose für die Jubiläums-
Tombola zum 100-jährigen Bestehen des VfB Waldmohr im letzten
Jahr unterbrochen werden musste, wird dieser nun fortgesetzt. Ver-
kaufsstellen sind das Sportheim des VfB sowie Fitness Plus in Wald-
mohr. Ein Los ist für 2 Euro erhältlich. Lose sind natürlich auch an den
Heimspielen der Aktiven des VfB erhältlich, sobald diese wieder statt-
finden können. Die Ziehung der Lose soll in jedem Fall in diesem Jahr
noch stattfinden, kann jedoch derzeit aufgrund der sich ständig än-
dernden Infektionslage noch nicht exakt vorhergesagt werden. Wir in-
formieren jedoch ständig im Wochenblatt sowie über facebook.
Zu gewinnen gibt es:
Peugeot Motorroller 125 ccm mit ABS; E-Bike mit neuester Boschtech-
nologie; AIDA-Kreuzfahrtgutschein; Vollausgestatteter Werkstattwa-
gen; Samsung 55-Zoll Flachbild-Fernseher; Wellnes-Wochenende im
Hotel Peter´s in Jägersburg; Test-Wochenende mit einem Audi E-Tron;
Hochwertige Outdoor-Ausrüstung; Cabrio-Wochenende mit einem
Mazda MX 5; Premium Komplettautoaufbereitung; Ein Spanferkel;
Braukurs in der Karlsberg-Brauerei für 10 Personen; Hochwertige Ba-
bor-Creme- und Pflegekollektion; Gutschein für den Landgasthof
Waldziegelhütte; Hochwertiger Wanderrucksack

Losverkauf für Jubiläums-Tombola läuft wieder an

Stellenausschreibung
Die kommunale Kindertagesstätte „Die Bremer Stadt-
musikanten“, Badstr. 1a, 66914 Waldmohr hat noch
Ausbildungsplätze frei.
Wir suchen ab Sommer 2021:

einen Berufspraktikanten / eine Berufspraktikantin
im Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

- Vollzeit, auch Teilzeit möglich -
und

einen Teilzeitauszubildenden / eine Teilzeitauszu-
bildende

im dualen System (m/w/d)

Für die berufsbegleitende Teilzeitausbildung zur Erzie-
herin/zum Erzieher erhalten Sie zum Zwecke der Aus-
bildung einen auf 3 Jahre befristeten Arbeitsvertrag mit
19,5 Wochenstunden. Sie benötigen einen Schulplatz
an einer Fachschule für Sozialwesen. Das Berufsprakti-
kum zur staatlichen Anerkennung als Erzieher/in ist in
die 3jährige Ausbildung integriert. Näheres zurTeilzeit-
ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern und ge-
eignete Fachschulen finden Sie unter:
https://kita.rlp.de/de/fachkraefte/aus-und-weiter-
bildung/
Wir wünschen uns von Ihnen:
• dass Sie Begeisterung und persönliches Engage-

ment mitbringen
• Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit

Kindern
• Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selb-

ständigen Arbeiten
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Be-

lastbarkeit und Flexibilität
• Nachweis der Masernimmunität bzw. Bereitschaft,

sich gegen Masern impfen zu lassen
Wir bieten Ihnen:
• eine professionelle und kompetente Anleitung und

Begleitung während der gesamten Ausbildung
• eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmo-

sphäre
• viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie als Aus-

zubildende/r
• eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestim-

mungen der maßgeblichen Tarifverträge im öffentli-
chen Dienst sowie alle im öffentlichen Dienst übli-
chen Sozialleistungen

Schwerbehinderte Menschen werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kita (Frau
Pfreundtner, Tel. 06373/6210) gerne zur Verfügung.

Haben Sie Interesse?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens
30.06.2021 unter Beifügung der üblichen Unterlagen
an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal Fach-
bereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
Online-Bewerbungen an: bewerbung@vgog.de (be-
vorzugt als PDF)

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksen-
dung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht
erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine
Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen. Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten richtet
sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reise-
kosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, im Mai 2021
gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Stellenausschreibung
Die Stadt Waldmohr sucht zum
01.10.2021 für das neu eröffnete
Bürgercafé eine/n

Konditor/in (m,w,d)
oder vergleichbare Qualifikation

- Vollzeit, unbefristet -

Ihre Aufgaben:
• Eigenverantwortliche Führung

der Küche
• Backenvon hausgemachten Kuchen
• Zubereiten von Frühstück
• Zubereitung von kleinen Mittags-

speisen
• Reinigung von Geschirr
• Mithilfe bei der Bedienung der

Gäste
Wir bieten Ihnen:
• Eine Vergütung nach dem Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) und aller im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen

• Selbständiges Arbeiten

• Geregelte Arbeitszeiten
Wir erwarten:
• Selbständigkeit
• Teamfähigkeit
• Engagement
• Leidenschaft für das Backen und

Kochen
• Freundlicher Umgang mit Kol-

leg*innen und Gästen
Schwerbehinderte Menschen wer-
den bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige
Bewerbung bis spätestens 9. Juli
2021 unter Beifügung der üblichen
Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung
Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewer-

bung@vgog.de
(bevorzugt als PDF).

Für Rückfragen steht Ihnen Stadt-
bürgermeister Dr. Jürgen Schneider
(Tel.: 06373/504 296) gerne zur
Verfügung.
Hinweis: Aus Kostengründen kann
eine Rücksendung der Bewer-
bungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Wir bitten daher kei-
ne Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzurei-
chen. Die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Bewerberdaten rich-
tet sich nach der DSGVO und dem
Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekos-
ten werden nicht erstattet.

Waldmohr, 12. Juni 2021
Gez. Dr. Jürgen Schneider
Stadtbürgermeister

Kirchliche Meldungen

Prot. Kirchengemeinden
Breitenbach, Dunzweiler,
Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
13.06. 10:30 Uhr

Dunzweiler
Kein Gottesdienst
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr
Donnerstags v. 09:30-12:00 Uhr
oder unter Telefonnummer

06386/330

Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
13.06. 10:00 Uhr Gottesdienst
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags und freitags 14:00 bis
18:00 Uhr, Saarpfalzstraße 16a,
66914 Waldmohr
Tel.: 06373/9312

Prot. Kirchengemeinde
Herschweiler-Petters-
heim

Gottesdienste
Sonntag, 13. Juni 2021
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr
Sonntag, 20. Juni 2021
Krottelbach 9 Uhr
Langenbach 9 Uhr
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr
Voranmeldungen: Wir bitten um telefo-
nischeVoranmeldung, jeweils samstags
vor den Gottesdiensten unter Telefon 0
63 84 – 385 (Pfarramt) von 10 – 12 und
14 – 16 Uhr.

Schutzbestimmungen beachten
Auf dem Kirchengelände und im
Kirchenraum gilt Mund- und Nasen-
schutz (Medizinische Masken oder
FFP2, KN95, N95). Die Sitzplätze sind
den Schutzbestimmungen gemäß ge-
kennzeichnet.
Anmeldung zum Präparandenunter-
richt: Jugendliche der Geburtsjahrgän-
ge 2008/2009 können zum Präparan-
denunterricht angemeldet werden (Kon-
firmation 2023): Ab sofort bis zum Ende
der Sommerferien jeweils nach den Got-
tesdiensten oder bei einem Presbyter.

Kindergottesdienst: Informationen
über Überraschungspost und Video-Info
über WhatsApp bei Bernadette 017 12
83 75 86 oder Laura 015 75 15 18 68 2
Kindergruppen und Jugendkreise
Info: Simeon Kloft, Jugendreferent
Tel. 0 63 84 – 99 89 559
WhatsApp 0151 41 23 40 56
Email: s.kloft@kirche-hp.de
Kontakte:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim,
Tel. 0 63 84 – 385 (bitte Anrufbeant-
worter beachten)
www.kirche-hp.de
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https://www.facebook.com/
KircheHP
Die Geschäftsführung obliegt derzeit
HerrnDekanundPfarrerLarsStetzenbach.
Dekanatsgeschäftsstelle Kusel:
Tel.: 0 63 81 – 9 96 99 –11, auch in
Trauerfällen, für Taufen und Trauungen.
Pfarramt.Kusel1@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde
Gries
Gottesdienste
Liebe Gemeindeglieder,
die Aktivitäten in unserer Kirchenge-
meinde sind aufgrund der Fürsorge für-
einander weiterhin eingeschränkt. Wir
halten uns an die jeweils geltenden
Auflagen und sind froh, dass wir we-
nigstens Gottesdienste feiern können.
Sonntag, 13.6.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Gries
Dienstag, 15.6.2021
16:30 Uhr Treffen der Konfirmanden in
der Kirche
Sonntag, 20.6.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Miesau
Öffnungszeiten: Pfarrerin Ute Stoll-
Rummel ist immer zu sprechen oder
per mail zu erreichen.
Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr
bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr bis
12 Uhr geöffnet.
Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de
eMail: prot.pfarramt.miesau@t-on-
line.de

Prot. Kirchengemeinde
Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 13.06.
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 20.06.
10.00 Uhr Gottesdienst
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen
begrenzt. Bitte beachten Sie weiterhin
die Abstands- und Hygieneregeln. Bitte
tragen Sie, sobald Sie die Kirche betre-
ten, eine FFP2- oder medizinische Mas-
ke. Diese Maske muss auch während
dem Gottesdienst getragen werden. Al-
le anderen Veranstaltungen fallen bis
auf weiteres aus.
Unsere Bürozeiten sind dienstags und
donnerstags von 09. – 12.00 Uhr sowie
donnerstags von 15.30 – 17.00 Uhr.
Telefon: 06373-3256, E-Mail: pfarr-
amt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Im dringenden Notfall wenden Sie sich
bitte an das Pfarramt Miesau, Tel.
06372-1456.

Katholische Pfarrei Hl.
Remigius Hüffler, Kusel,
Glan-Münchweiler,

Nanzdietschweiler, Ram-
melsbach, Remigius-
berg, Reichenbach-Stee-
gen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 12. Juni
18.00 Uhr Vorabendmesse Glan-
Münchweiler
Sonntag 13. Juni
9.00 Uhr Festmesse (Patrozinium)
Nanzdietschweiler
10.30 Uhr Sonntagsmesse Ramme-
lsbach
10.30 Uhr Sonntagsmesse Reichen-
bach-Steegen
15.00 Uhr Anbetung Nanzdietschweiler
18.00 Uhr Wohnzimmer-Gottesdienst
Remigiusberg
Anmeldung bis Freitag 11. Juni um 12
Uhr, auch für denWohnzimmer-Gottes-
dienst, im Pfarrbüro Kusel möglich!
Dienstag 15. Juni
18.30 Uhr Werktagsmesse Glan-
Münchweiler
18.30 Uhr Werktagsmesse Remigiusberg
Mittwoch 16. Juni
9.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
9.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdiet-
schweiler
Donnerstag 17. Juni
09.00 Uhr Werktagsmesse Glan-
Münchweiler
Freitag 18. Juni
9.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
18.30 Uhr Werktagsmesse Nanzdiet-
schweiler
Wir bitten um Beachtung: Alle Gottes-
dienstteilnehmer müssen eine eigene
OP- oder FFP 2-Maske tragen auch
während des Gottesdienstes. Wenn
Sie einen Gottesdienst an Sonn-oder
Feiertagen besuchen möchten, müs-
sen Sie sich vorher telefonisch im
Pfarrbüro in Kusel anmelden (Telefon:
06381/437170). Bei der Anmeldung
werden Name, Adresse, Telefonnum-
mer und ggfs. die Mailadresse erfasst.
Bei den Werktagsmessen ist keine vor-
herige Anmeldung notwendig. Von allen
Teilnehmenden müssen aber Name,
Adresse und Telefonnummer erfasst
werden. Die erfassten Daten werden für
mindestens drei Wochen aufbewahrt
und ausschließlich im Bedarfsfall der
Kontaktrückverfolgung an die staatli-
chen Behörden weitergegeben.
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0
Fax: 06381/43717-99
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Spey-
er.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag–Freitagvon9.00bis12.00Uhr
Pfarrer Nils Schubert

Pfarrer Kazimierz Cwierz
Pfarrer Roland Spiegel
Gemeindereferent Michael Huber

Kath. Pfarrei Hl. Christo-
phorus Schönenberg-Kü-
belberg
Gottesdienste
Freitag, 11. Juni:
18.30 Uhr Schmittweiler Messfeier
Samstag, 12. Juni:
17.00 Uhr Sand Messfeier am Vor-
abend
18.30 Uhr Breitenbach Messfeier am
Vorabend
Sonntag, 13. Juni:
10.30 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Mittwoch, 16. Juni:
8.30 UhrKübelberg Messfeier
Donnerstag, 17. Juni:
18.30 Uhr Waldmohr Messfeier
Samstag, 19. Juni:
17.00 Uhr Dunzweiler Messfeier am
Vorabend
18.30 Uhr Brücken Messfeier am
Vorabend
Sonntag, 20. Juni:
10.30 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Eine Anmeldung zu den Gottesdiens-
ten im Pfarrbüro (06373/3720) ist er-
forderlich. Kommen Sie bitte ca. 20 Mi-
nuten vor Beginn des Gottesdienstes,
bringen Sie ihr eigenes Gotteslob mit.
Alle Gottesdienstteilnehmer müssen
eine medizinische Gesichtsmaske
(OP-Maske) oder eine Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2 tragen. Die
Maske ist während des gesamten Got-
tesdienstes zu tragen. Wir weisen da-
rauf hin, dass auf allen öffentlichen
Plätzen rund um die Kirchen Masken-
pflicht besteht. Die Kirchen sind wäh-
rend der Gottesdienste nicht geheizt,
bitte warm anziehen. Aufgrund stei-
gender Corona-Zahlen kann es zu kurz-
fristigen Verschärfungen oder Verän-
derungen von Hygieneregeln kommen
oder zur Absage geplanter Gottes-
dienste. Alle Informationen sind im-
mer kurzfristig auf unserer Homepage
veröffentlicht. Bei Rückfragen können
Sie sich gerne im Pfarrbüro melden.
Wiederindienstnahme der Kirche St.
Laurentius: Nach Abschluss der Bau-
maßnahmen im Außenbereich feiern
wir am Samstag, 19. Juni um 18.30
Uhr wieder eine Vorabendmesse in der
St. Laurentiuskirche. Danach wird im
14-Tage-Rhythmus im Wechsel eine
Vorabendmesse in Brücken oder Ohm-
bach gefeiert. Wir bitten Sie, sich zu
den Gottesdiensten anzumelden.
Ferienprogramm der KJG: Dieses Jahr
können wieder keine Sommerfreizei-

ten stattfinden. Statt dessen könnt ihr
ein paar coole Aktionstage in den
Sommerferien beim „Survival Camp“
der KJG und der Kolpingjugend ver-
bringen. Im „Survival Camp“ wollen
wir mit euch vom 02. bis 06. August
2021 jeden Tag von 9:00 – 17.30 Uhr
miteinander spielen, basteln, beten
und Spaß haben! Die Begegnungen
finden in den Orten der Pfarreien Hl.
Christophorus Schönenberg-Kübel-
berg und Hl. Wendelinus Ramstein
statt. Dabei sein können alle Kinder ab
der 3. Klasse bis zum Alter von ein-
schließlich 13 Jahren. Flyer mit weite-
ren Informationen und Anmeldebogen
erhaltet ihr im Pfarramt Kübelberg. Die
Plätze sind begrenzt, es zählt die Rei-
henfolge des Eingangs der Anmeldung
und Anzahlung. Nähere Infos gibt es
bei Christine Pappon (Tel.
06373/8290422). Wir freuen uns auf
einen tollen Ferienspaß mit dir.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-
Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kue-
belberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenen-
berg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch
und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag
und Donnerstag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam: Pfarrer Michael Ka-
polka, Tel. 0151/14879755, E-Mail:
michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Koope-
rator, E-Mail: robert.maszkowski@bis-
tum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Papp-
on, Tel. 06373/8290422 o.
0151/14879828, E-Mail: christi-
ne.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische
Christusgemeinde
Gottesdienste
13.06.2021 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Jürgen Kizler
Für jeden Gottesdienst wird um vorhe-
rige Anmeldung gebeten:
Tel. 06373/8290149 oder
e-mail:m.pfaffcg@outlook.de
Unsere Gottesdienste sind auch wei-
terhin auf dem Youtube-kanal unter
ec-gemeinde.de abrufbar.
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kü-
belberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden
Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste

Sonntag, 13.06.
Brücken 10:00 Uhr
Anmerkung: Gottesdienste können je
nach aktueller Situation auch kurzfris-
tig abgesagt werden. Bitte denken Sie
beim Gottesdienstbesuch an die
Mundnasenmaske, Abstand und die
Hygieneregeln. Aufgrund der Corona
bedingten Heiz- und Lüftungsvor-
schriften empfehlen wir warme Klei-
dung. Zur besseren Planbarkeit mel-
den Sie sich-wenn möglich-bis sams-
tags 15:00 Uhr telefonisch im Pfarr-
amt an. Je nach aktueller Lage kann
eine Veranstaltung auch kurzfristig
ausfallen.
Protestantisches Pfarramt Altenkir-
chen: Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-
Vilov, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bru-
ecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook:
www.facebook.com/Prot.PfarreiAl-
tenkirchen

Prot. Kirchengemeinden
Hüffler und Quirnbach
Gottesdienste
Liebe Gemeindeglieder !
Bitte melden Sie sich , wenn Sie sonn-
tags zum Gottesdienst kommen wol-
len, bis spätestens Freitag um 18.00
Uhr im Pfarramt an ( 06384 8575). Bit-
te denken Sie an eine Mund-Nasen-
Bedeckung. Diese muss auch während
des Gottesdienstes getragen werden.
Gottesdienst Sonntag 20.06.2021
Quirnbach in der Kirche 10.15 Uhr

Prot. Pfarramt Glan-
Münchweiler und Diet-
schweiler
Gottesdienste
13.06.2021 (2. So. n. Trinitatis), 9.00
Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler
(Anmeldung nicht erforderlich, Mund-
Nasenschutz [FFP2, KN95, OP-Maske]
muss im Gottesdienst getragen wer-
den, Kontakdaten werden vor Eintritt
aufgenommen)
13.06.2021 (2. So. n. Trinitatis),
10.10 Uhr, Prot. Martinskirche Diet-
schweiler, mit Taufe (Anmeldung nicht
erforderlich, Mund-Nasenschutz
[FFP2, KN95, OP-Maske] muss im Got-
tesdienst getragen werden, Kontakda-
ten werden vor Eintritt aufgenommen)
17.06.2021, 10.00 Uhr, Festgottes-
dienst „20 Jahre Haus Marienhof Glan-
Münchweiler“ am Haus Marienhof
Glan-Münchweiler
Kontakt: Prot. Pfarramt Glan-Münch-
weiler, Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470 Email: pfarr-
amt.glan.muenchweiler@evkirchep-
falz.de

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Sportmeldungen

Kursangebot beim TV Brücken
Der Turnverein Brücken bietet ab Dienstag den
15.06.2021 folgende Kurse auf dem Sportplatz im
Karstwald an:
17:45-18:45 Uhr Pilates - Körperwahrnehmung, ge-
sunder Rücken und Entspannung
Das gezielte Training der Tiefenmuskulatur stärkt den
Rücken, gibt eine aufrechtere Haltung, Muskeln wer-
den flexibler und der gesamte Körper wird trainiert.
Die Atemtechnik unterstützt das Training und hilft op-
timal zu entspannen.
19:00-20:00 Uhr Fitnesskurs als Ganzkörpertrai-
ning mit Eigengewicht
Die abwechslungsreichen Fitnessübungen gehen ge-

zielt auf Kraft und Ausdauer ein. Es werden alle Mus-
kelgruppen effektiv und gelenkschonend trainiert um
einen gesunden Fitnesslevel herbei zu führen.

Beide Kurse belaufen sich über 10 Stunden, für Mit-
glieder des Vereins beitragsfrei, Nichtmitglieder
zahlen 25,- € Kursgebühr.

Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Teil-
nehmerzahl begrenzt.

Anmeldung und Information unter
info@tv-bruecken.de

Sportabzeichen beim
TV Kübelberg
Wir trainieren wieder für das
Sportabzeichen. Ihr habt die Mög-
lichkeit euer Abzeichen beim TV
Kübelberg zu machen. Wir treffen
uns am Sportgelände des Erich-
Kästner-Schulzentrum. Kommt
einfach vorbei und macht mit. Vie-
le Krankenkassen belohnen mit
Bonuspunkten oder Sachpreisen
bei Erwerb des Sportabzeichens.

Wir treffen uns dienstags von
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr am Sport-
platz der IGS Schönenberg an fol-
genden Terminen: 08.06.2021,
15.06.2021 und 22.06.2021
Da wir im Moment nur mit be-
grenzter Personenzahl trainieren
dürfen, meldet euch bitte vorher
bei Doris Dornberger Tel.
06373/894499.
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